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Die Maasai in Tansania
Gewaltsam vertrieben für den Naturschutz
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“Ngorongoro is a beautiful place,

Ngorongoro is our home,

and we believe, and myself I believe,

there is no other place where we can be relocated like Ngorongoro.

So we love it, we protect it, and then we defend it.”

Anonymes Interview 13

“When they remove the Maasai,

there is no Ngorongoro at all.”

Anonymes Interview 18
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Abkürzungsverzeichnis

ACHPR African Charter on Human and Peoples Rights

BMZ Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BRD Bundesrepublik Deutschland

CBD Convention on Biological Diversity

DLUFP deutsch: DistriktlandnutzungsrahmenplanDistrict Land Use Framework Plan,

FMS Flying Medical Service

FPIC Free Prior and Informed Consent

GCA Game Controlled Area

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

IUCN International Union for Conservation of Nature

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

MLUM Multiple Land Use Management

NCA Ngorongoro Conservation Area

NCAA Ngorongoro Conservation Area Authority

NPC Ngorongoro Pastoralist Council

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

OBC Otterlo Business Corporation

SENAPA Serengeti National Park

TANAPA Tanzania National Parks Authority

TAWA Tanzania Wildlife Authority

TZS Tansanische Schillinge

UNDRIP United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

WCA Wildlife Conservation Act

WMA Wildlife Management Areas

ZGF (engl. FZS) Zoologische Gesellschaft Frankfurt, engl. Frankfurt Zoological Society
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Seit nunmehr einem Jahrhundert werden die

Maasai im Norden Tansanias für die Gründung

und Ausweitung von Naturschutzgebieten ver-

trieben. Dabei spielt auch Deutschland durch

seine Kolonialvergangenheit und die Person Dr.

Bernhard Grzimeks eine Rolle. Der Naturforscher

war Vorsitzender der Zoologischen Gesellschaft

Frankfurt (ZGF) und an der Vertreibung der Maasai

aus dem Serengeti Nationalpark beteiligt. Noch

heute ist die Bundesrepublik Deutschland im

Serengeti Ökosystem Kreditanstaltaktiv. Durch die

für Wiederaufbau finanziert Deutschland mehre-

re Projekte im Naturschutzgebiet und den umlie-

genden Distrikten, und zählt dabei die Zoologi-

sche Gesellschaft Frankfurt und die Tanzania Na-

tional Parks Authority (TANAPA) zu ihren Imple-

mentierungspartnern.

Seit 2019 werden in der Ngorongoro Conserva-

tion Area Serengeti Ökosystemsim Umland des

schrittweise soziale Versorgungsleistungen zu-

rückgefahren. Medizinische Notfallversorgung

aus der Luft wird erschwert und Krankenhausper-

sonal abgezogen. Zudem wird die dringend be-

nötigte Ausstattung an Schulen nicht weiter aus-

gebaut und die Wasserversorgung wird schritt-

weise zurückgenommen. Die Maasai-Gemein-

schaften in sollen durch diese Maß-Ngorongoro

nahmen aus dem Gebiet verdrängt werden.

Zudem werden seit 2022 in einem 1.500 km gro-�

ßen Gebiet in gewaltsam vertrie-Loliondo Maasai

ben. Präsidiale und ministerielle Dekrete sollen

das Leben und die Viehwirtschaft für die Maasai

unmöglich machen. Die Beschlagnahmung von

Rindern verarmt die Maasai zusätzlich und ge-

fährdet ihre Existenz. Trotz erfolgreicher Klagen

und rechtskräftiger Gerichtsurteile setzen die

tansanischen Behörden die Konfiszierungen fort

und verkaufen die Rinder widerrechtlich.

In diesem Bericht decken wir auf der Grundlage

von Interviews mit Maasai auf, dass auch Projekt-

partner der deutschen Entwicklungszusammen-

arbeit diese Vorgehensweise entweder gefordert

haben oder nachträglich legitimieren und somit

an diesen und weiteren Menschenrechtsverlet-

zungen beteiligt sind. Die Zoologische Gesell-

schaft Frankfurt hat bereits 2019 gefordert, die

Schulen außerhalb der Ngorongoro Conservation

Area unterzubringen und die sozialen Dienstlei-

stungen zu reduzieren. Zudem ist sie an Pla-

nungsverfahren beteiligt, die die Umwidmung

des Gebiets in legitimieren. Die Maasai-Loliondo

Gemeinschaften vor Ort haben ein zerrüttetes

Verhältnis zur ZGF, die durch Bernhard Grzimek

bereits in der britischen Kolonialzeit an Maasai-

Vertreibungen beteiligt war.

Unter aktiver Mithilfe der staatlichen TANAPA

werden widerrechtlich beschlagnahmte Rinder

auktioniert. Außerhalb des Parks konfisziertes

Vieh wird zu diesem Zweck in den Serengeti Na-

tionalpark gebracht. Dieses Vorgehen bricht tan-

sanisches Recht. Es widerlegt zudem Erklärungen

der Bundesregierung, die Menschenrechtsverlet-

zungen passierten nicht auf Projektgebiet der

deutschen Entwicklungszusammenarbeit.

Die Bundesregierung ist über die staatseigene

KfW mitverantwortlich und muss politischen

Druck ausüben. Die tansanische Regierung muss

diese Menschenrechtsverletzungen beenden.

Die muss ihre Legitimierung dieser Men-ZGF

schenrechtsverletzungen einstellen.

Zusammenfassung
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Die 1993 in Rio de Janeiro in Kraft getretene Bio-

diversitätskonvention (Convention on Biological

Diversity, CBD) setzte als multilaterales Abkom-

men Maßstäbe und kodifizierte die Bemühungen

zum Schutz der globalen biologischen Vielfalt.�

29 Jahre nach ihrer Entstehung bekräftigten die

internationalen Partner auf der 15. Vertragsstaa-

tenkonferenz einen weiteren Meilenstein der

multilateralen Partnerschaft zum globalen Schutz

der biologischen Vielfalt: Mit dem Kunming-

Montreal Global Biodiversity Framework sollen

bis zum Jahr 2030 30% der weltweiten Land- und

Wasserflächen als Schutzgebiete ausgewiesen

werden. Das sogenannte 30x30 Abkommen�

wurde somit geboren.

In den Monaten zuvor waren die Konferenzen in

Kunming und Montreal von zahlreichen Mahnun-

gen begleitet worden. Unter anderem veröffent-

lichte der UN-Sonderberichterstatter für Men-

schenrechte und Umwelt noch im August 2021

ein Policy Brief anlässlich des Entwurfs des

30x30-Abkommens. -Er kritisierte, dass dem Ent

wurf ein Ansatz zum Schutz der Menschenrechte

fehle und warnte davor, einen solchen Ansatz

auszulassen: „the strong, direct dependence of

Indigenous Peoples and other rural rights holders

on nature renders them disproportionately vul-

nerable to the negative effects of biodiversity

loss, climate change, and human rights abuses

that result from […] exclusionary practices inten-

ded to protect biodiversity“.�

Der Verweis auf die negativen Folgen eines sol-

chen Abkommens mag auf Anhieb verwundern,

doch aufgrund der untrennbaren Verknüpfung

von Natur und Mensch muss ein menschenrechts-

konformer Naturschutz stärker in den Fokus ge-

rückt werden. Verstöße gegen Menschenrechte

häufen sich im Naturschutz ganz besonders,

wenn Naturschutzgebiete erstmalig errichtet

oder erweitert werden.

Die Einrichtung oder Erweiterung von Schutzge-

bieten ging in der Vergangenheit häufig zu Lasten

der ansässigen Bevölkerung, die im Namen des

Naturschutzes umgesiedelt, vertrieben und bei

der Durchsetzung von Zugangs- und Nutzungsbe-

schränkungen Gewalt ausgesetzt wurden. Bei-�

spielsweise kam es im Fall des Messok-Dja-Parks

bereits vor der Gründung zu systematischen Ver-

treibungen und gewaltsamen Ausschreitungen

durch Wildhüter*innen. Nachdem die NGO Survi-

val International die Menschenrechtsverletzun-

gen 2018 in einem Bericht aufgedeckt hatte,

bestätigte eine unabhängige Untersuchungsmis-

sion des Entwicklungsprogramms der Vereinten

Nationen die Menschenrechtsverletzungen spä-

ter. Zu den menschenrechtswidrigen Praktiken�

im Naturschutz zählen Enteignung und Vertrei-

bung von Land und der wirtschaftliche Aus-

schluss von der Nutzung natürlicher Ressourcen.

Sie erstrecken sich auf militarisierte Ansätze und

die Anwendung physischer Gewalt, wie im Falle

Messok-Djas.�

Das Spannungsfeld zwischen
Menschenrechten und
Naturschutz
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Nicht nur bei der Einrichtung von Naturschutzge-

bieten werden Menschen aus ihren Heimatgebie-

ten vertrieben, zwangsumgesiedelt oder ihr ver-

meintliches Einverständnis erzwungen. Auch da-

nach wird Gewalt gegen sie ausgeübt, um sie da-

ran zu hindern, in die Gebiete zurückzukehren, in

denen und von denen sie zuvor gelebt haben.	

Die Menschenrechtsverletzungen im Naturschutz

betreffen insbesondere die lokalen Bevölkerun-

gen, allen voran indigene Völker, die teils seit

Jahrhunderten in den Gebieten leben und dort

ihren Lebensmittelpunkt haben. Studien zufolge

existieren 80% der weltweiten Biodiversität auf

indigenen Gebieten. Somit betrifft auch die an-


visierte Ausweitung von Naturschutzgebieten

insbesondere indigene Völker, deren Territorien

eine hohe Biodiversität aufweisen.

Für indigene Völker sind solche Vertreibungen

besonders fatal, da sie ohne Grundbesitz in staat-

liche Abhängigkeit gezwungen, in die Armut und

an die Ränder ihrer Heimatgebiete abgedrängt

werden. Neben dem Entzug sozio-ökonomischer

Grundlagen leiden indigene Völker auch unter

einem religiösen und kulturellen Verlust, da ihre

kulturelle und spirituelle Identität oft untrennbar

mit dem Territorium und den dortigen Ressourcen

verbunden ist.�
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parks vertrieben wurden. Für semi-nomadische��

Pastoralist*innen wie die Maasai sind die weiten

Savannen- und Graslandschaften, die im Regen-

und Trockenzyklus eine ausgeglichene Weide-

landschaft für Vieh bieten, perfekte Umweltbe-

dingungen für eine ganzjährige Besiedelung.

Der Prozess der Vertreibungen aus der Serengeti

im Norden Tansanias war entscheidend in der Na-

turschutzpraxis des Landes. 1948 verkündete die

New Game Ordinance der britischen Kolonialver-

waltung eine neue Wildtierverordnung. Darauf-

hin wurden Maasai 1959 gezwungen, das Gebiet

des heutigen Serengeti-Nationalparks zu verlas-

sen. Die Maasai-Gemeinschaften wurden in die

Gebiete Ngorongoro und Loliondo verdrängt, die

sich in östlicher Nachbarschaft zur Serengeti be-

finden. Die Vertreibung der Massai aus dem welt-

berühmten Serengeti-Nationalpark war somit ein

historischer Präzedenzfall für zukünftige Men-

schenrechtsverletzungen im Namen des Natur-

schutzes in Tansania. Durch eine Vertreibung dro-

hende juristische Konflikte wurden durch Geset-

zesanpassungen antizipiert, gewohnheitsrechtli-

che Ansprüche unterdrückt oder ignoriert.��

Auf derselben rechtlichen Grundlage setzte Tan-

sania die Umsiedlungen auch nach der Unabhän-

gigkeit fort: Maasai-Gemeinschaften wurden zu-

gunsten der Gründung oder Ausweitung von Na-

turschutzgebieten oder wegen der Verschärfung

von Nutzungsbedingungen im Namen des natio-

nalen Interesses zwangsumgesiedelt. Immer wie-

der wurden Maasai somit ohne jedwede Kompen-

sation ihrer Heimatgebiete beraubt.��

Naturschutzgebiete sind auch in Tansania ein be-

herrschendes Thema, allein schon, weil das Land

den Serengeti-Nationalpark beherbergt. Dieser

wurde 2023 zum fünften Mal in Folge zum belieb-

testen Nationalpark des afrikanischen Kontinents

gewählt. Auch darüber hinaus hat sich das Land��

dem Naturschutz verschrieben: 20% des Landes

sind als strenge Schutzgebiete ausgewiesen. Sie

fallen also in die Kategorien I bis IV der Internatio-

nal Union for Conservation of Nature (IUCN), die

besonders strenge Zugangs- und Nutzungsbe-

schränkungen haben. Rechnet man Gebiete hin-

zu, die nicht in diese Kategorien fallen, hat Tan-

sania sogar 50% seiner Fläche dem Naturschutz

gewidmet. So gesehen hat Tansania seinen wich-��

tigen Beitrag zum 30x30-Ziel bereits geleistet.

Die Bevölkerungen und besonders die indigenen

Gemeinschaften des Landes mussten dafür einen

hohen Preis zahlen. Insbesondere die Maasai wur-

den zugunsten von Naturschutzgebieten vertrie-

ben. Die Afrikanische Kommission für Menschen-

und Indigenenrechte hat 2005 in einem Report

hervorgehoben, dass die Maasai bereits in der Ko-

lonialzeit von ihren Heimatgebieten vertrieben

wurden, um darauf Schutzgebiete einzurichten.��

Seit sechs Jahrhunderten leben Maasai-Gemein-

schaften im Norden Tansanias weit verstreut. Ihr

Heimatgebiet reichte zwischenzeitlich bis in die

Mitte des Landes zur heutigen Hauptstadt Dodo-

ma. Auch im Gebiet der Serengeti, des Ngorongo-

ro-Kraters und um Lake Natron an der Grenze zu

Kenia lebten seit hunderten von Jahren Maasai,

bis sie bei der Gründung des Serengeti-National-

Naturschutz und Menschen-
rechte in Nord-Tansania
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Seitdem ist die Zahl der Naturschutzgebiete in

Tansania enorm angewachsen und sie werden

von einer Vielzahl von Behörden verwaltet. Die

verschiedenen Naturschutzbehörden Tansanias

unterstehen dem Ministerium für natürliche Res-

sourcen und Tourismus. Welche Behörde für ein

Gebiet zuständig ist, hängt von dessen rechtli-

chem Status ab. Das einschlägige Gesetz ist Tan-

sanias Wildlife Conservation Act (WCA). Dieses

unterscheidet unter anderem zwischen Game Re-

serves, Game Controlled Areas, Wildlife Manage-

ment Areas (WMA), sowie Nationalparks. Eine

Sonderstellung hat die Ngorongoro Conservation

Area (NCA), die zusätzlich durch den Ngorongoro

Conservation Area Act reguliert wird.��

Die Tansanische Nationalparkbehörde (Tanzanian

National Park Authority, TANAPA) ist für die Ver-

waltung und den Schutz der Flora und Fauna in

den 22 Nationalparks Tansanias verantwortlich.�	

Die Behörde soll dort nachhaltigen Naturschutz

und Tourismus, sowie Entwicklung fördern.�


Speziell für den Serengeti Nationalpark ist die

Serengeti National Park Authority (SENAPA)

zuständig, die Teil der TANAPA ist. Der Serengeti

Nationalpark ist aufgrund seiner außerordent-

lichen Bedeutung für die Erdgeschichte, geolo-

gische Prozesse und die Entwicklung landschaft-

licher Charakteristika seit 1981 als Welterbe ge-

listet. Darüber hinaus beherbergt er wichtige

natürliche Lebensräume bedrohter Arten und ist

daher von großem Wert für Wissenschaft und

Naturschutz. Wildhüter*innen der SENAPA und

TANAPA wurden in der Vergangenheit Menschen-

rechtsverletzungen vorgeworfen wie bereits

2017, als sie außerhalb des Nationalparks im

Gebiet Loliondo Maasai-Bomas , angezündet��

haben sollen. Neben der des WCA ist TANAPA��

auch für die Sicherheit von Gästen, Einwoh-

ner*innen der Parks, Wildtieren und der Infra-

struktur zuständig. Dafür hat die Behörde eigene

Rangereinheiten, die Menschen verhaften, die

gegen die Zugangs- und Nutzungsrechte der Na-

tionalparks verstoßen.��

Schutzgebiete vom Typ Game Controlled Area,

Game Reserve oder Wildlife Management Area

werden von der Tanzania Wildlife Authority

(TAWA) verwaltet. TAWA vereint seit 2015 ver-

schiedene Naturschutzbehörden, die für die

Wildtierressourcen außerhalb von National Parks

und der NCA zuständig sind. Die Behörde soll��

Wildtiere schützen und hat ein übergreifendes

Konfliktparteien im Inland

Rechtliche Begriffe nach dem Tanzania

Wildlife Conservation Act 2022 (CAP. 283

R.E. 2022)

“Conservation area means:

(a) a game reserve established under

section 14;

(b) a game controlled area established

under section 16;

[…]

(d) a Wildlife Management Area

established under section 31;

(e) a national park established under the

National Parks Act;

(f) the Ngorongoro Conservation Area

established by the Ngorongoro

Conservation Area Act;”

INFOBOX
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Mandat für die ihr unterstellten Schutzgebiete.��

Die TAWA verwaltet den Großteil der Naturschutz-

gebiete in Tansania, darunter auch das Gebiet

Loliondo.�� Für die Ngorongoro Conservation

Area im Osten des Serengeti Nationalparks ist die

Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA)

zuständig. Diese parastaatliche Behörde soll die

natürlichen Ressourcen schützen, die Interessen

der lokalen Gemeinschaften sicherstellen und

den Tourismus bewerben.��

Den Ngorongoro-Krater fassten die deutschen Ko-

lonialbehörden bereits frühzeitig ins Auge. Es ist

eines der ersten Gebiete im heutigen Serengeti-

Ökosystem aus dem Maasai weichen mussten.

Unter deutscher Kolonialverwaltung hatte man

das fruchtbare Land als Farmland für deutsche

Siedler*innen auserkoren.�	 Als die deutsche Ko-

lonialverwaltung darüber beratschlagte,1912

den Ngorongoro-Krater dem Naturschutz zu wid-

men, scheiterte der Vorschlag nicht aufgrund der

Maasai, sondern wegen profitabler Pachtverträge

deutscher Siedler*innen, denen man keine ho-

hen Entschädigungen zahlen wollte.�


Nach dem Übergang der deutschen Kolonie in

britische Kolonialverwaltung wollte diese die Se-

rengeti und den Ngorongoro-Krater in einem Na-

tionalpark zusammenfassen, der die Vertreibung

der Maasai-Gemeinschaften zur Folge gehabt

hätte. Schuld daran war der sogenannte Fes-

Deutsche Einflüsse im
tansanischen Naturschutz –
Grzimeks Echo heute

„Geschichtlicher“ Kontext

Deutschland hat einen geschichtlichen Bezug zur

Entstehungsgeschichte der Naturschutzgebiete

im Norden Tansanias. Besonders die Person des

deutschen Naturforschers Dr. Bernhard Grzimek

war nach der Zeit des deutschen Kolonialismus

einflussreich im Naturschutz Tansanias, nachdem

er 1957 dorthin reiste. Die Zoologische Gesell-

schaft Frankfurt (ZGF), die Grzimek leitete spielt im

tansanischen Naturschutz noch heute eine Rolle.

Die Naturschutzgesetzgebung in Tansania geht

auf die deutsche Kolonialverwaltung im 19. Jahr-

hundert zurück: 1895 wurden zunächst Jagdrech-

te reguliert, auf deren Basis anschließend im Jahr

1905 die ersten sogenannten Game Reserves ge-

gründet wurden. So gab es bis 1911 in Tansania

bereits 15 dieser Schutzgebiete.��
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tungsnaturschutz, der Menschen und Flora und

Fauna für unvereinbar hält. Die Schutzgebiete��

wurden gänzlich abgeriegelt, alle Menschen muss-

ten ihre Häuser verlassen. Da die Menschen zuvor

mit und von dem Land und seinen Ressourcen

gelebt hatten, bedeutete die Vertreibung auch den

Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage.��

Da jedoch zur gleichen Zeit in den späten 1950er

Jahren die sogenannte Mau-Mau-Revolte in Kenia

stattfand wollte man eine ähnliche Entwicklung

in Tansania unter allen Umständen vermeiden.

Die Maasai-Gemeinschaften aus dem Gebiet der

Serengeti im Namen des Naturschutzes zu ver-

treiben, hätte jedoch genau das riskiert. Stattdes-

sen entschied sich die Kolonialverwaltung, das

Gebiet östlich des Serengeti Nationalparks in-

klusive des riesigen Ngorongoro-Kraters den

Maasai-Gemeinschaften zu überlassen.31

1957 flog Bernhard Grzimek zusammen mit sei-

nem Sohn Michael nach Tansania, um eine Studie

über die Wanderung von Zebras, Gnus und Anti-

lopen durchzuführen. Der spätere Vorsitzende��

der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, war

Naturforscher und Dokumentarfilmer in der frü-

hen Bundesrepublik. Noch im Nationalsozialis-

mus war er Mitglied der NSDAP, vermutlich aus

Karrieregründen, und äußerte menschenverach-

tende Ansichten zur Euthanasie. Grzimek war��

ein Hardliner des erwähnten Festungsnaturschut-

zes. Er argumentierte für ein ausgedehntes Natur-

schutzgebiet, weit über die Serengeti hinaus und

inklusive des Ngorongoro-Kraters. Er forderte ent-

sprechend, alle Maasai auch aus Ngorongoro aus-

zuweisen. Dabei ignorierte er die lange Interak-��

tion der Maasai mit ihren Viehherden sowie ihre

Verbindung zur Flora und Fauna ihrer Umgebung,

in der sie Jahrhunderte lange lebten. Am Ende��

entschied sich die britische Kolonialverwaltung

die Maasai lediglich aus der Serengeti zu vertrei-

ben. Unter anderem aufgrund des Drucks Grzi-��

meks, aber auch auf Hinwirken von Dr. Louis Lea-

key, einem kenianischen Paläoarchäologen und

späteren Gründer des Kenya National Parks.�	

Grzimek blieb Zeit seines Lebens im Naturschutz

in Tansania aktiv und insbesondere dem Tier-

schutz der Serengeti verbunden. So unterstützte

er eine Schule für Wildhüter*innen in Tansania.

Grzimeks Wirken hatte durch die Veröffentlichung

zahlreicher Filme und Serien tiefgreifenden

Einfluss auf die bundesdeutsche Wahrnehmung

des Naturschutzes in Gebieten Afrikas, darunter

insbesondere Tansania. Nach Grzimeks Tod wur-�


de seine Asche am Rand des Ngorongoro-Kraters

neben der seines Sohnes beigesetzt, der bereits

1959 bei einem Flugzeugabsturz in der Serengeti

ums Leben gekommen war. Die Frankfurter Zoolo-

gische Gesellschaft schreibt selbst über Grzimek:

„Sein Engagement in Tansania ist Anfang der

Naturschutzarbeit der Zoologischen Gesellschaft

Frankfurt“. Heute distanziert sich die ZGF von��

allen menschenverachtenden Ansichten Grzi-

meks. Sie betont den „respektvollen Umgang mit

allen Menschen“ und stellt klar, dass Grzimek „prä-

gend für den Naturschutz in Deutschland und den

Beginn der Naturschutzarbeit der ZGF“ war. Die-��

sem Wirken im Naturschutz Tansanias, das Grzi-

mek 1957 begonnen hat, fühlt sich die ZGF ver-

pflichtet.

Das heutige Engagement der ZGF steht daher im

langen Schatten Grzimeks, den seine Ansichten

auch auf die Maasai in Ngorongoro und Loliondo

wirft. Grzimeks rigorose Perspektiven über Natur-

schutz haben sich in das kulturelle Gedächtnis der

Maasai, aber auch der deutschen Öffentlichkeit

eingebrannt und sind untrennbar mit der ZGF

verknüpft:

“What WWF and Frankfurt Zoological Society and

others are doing is to ensure that the colonial sys-

tems of conservation remain because if they are

changed then their influence is also reduced so

this is very political and this is why they say we

have to create areas of wildlife alone. People are

not allowed and to create that we need funding to

buy arms we need funding to train people rangers

we need funding to buy vehicles to patrol the area”

Anonymes Interview 14
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Viele Maasai hegen deshalb ein tiefes Misstrauen

gegenüber der ZGF. Das Engagement der Bundes-

republik Deutschland im tansanischen Natur-

schutz, das während der Kolonialzeit begann, hat

Grzimek nachhaltig beeinflusst.

Aktuelle Projekte der Bundesrepublik Deutsch-

land im tansanischen Naturschutz

Die historische Verbindung Deutschlands und

Tansanias über den Naturschutz setzt sich heute

im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit

fort. So waren die staatliche Gesellschaft für In-

ternationale Zusammenarbeit (GIZ) und die nicht-

staatliche ZGF bereits an der Gründung der TAWA

im Jahr 2015 beteiligt. Die BRD gibt zudem über��

die staatliche Entwicklungsbank Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) Gelder nach Tansania. Allein

2022 waren es 80 Mio. Euro. Das macht die Bun-

desrepublik zu einem der stärksten internationa-

len Förderer im tansanischen Naturschutz.��

Ein Viertel dieser Summe ist für Projekte im Se-

rengeti Ökosystem reserviert. In einer Antwort auf

die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE bezif-

fert die Bundesregierung das Gesamtvolumen

der Investitionen für das Serengeti-Ökosystem

(Projekt I: Nachhaltige Entwicklung im Serengeti-

Ökosystem) auf Euro. Zudem be-20.500.000

kommt das Serengeti-Ökosystem Mittel aus den

gebietsübergreifenden Projekten „Rettungs-

schirm für Biodiversität in Tansania“, der Mio.20

Euro umfasst sowie dem Projekt „Nachhaltige

Entwicklung von Schutzgebieten I“, das Mio.25

Euro beinhaltet.��

Für das Projekt I (Nachhaltige Entwicklung im Se-

rengeti-Ökosystem) nennt die KfW im Transpa-

renzportal des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(BMZ) die nachhaltige „Verbesserung der wirt-

schaftlichen und sozialen Infrastruktur und eine

stärkere Beteiligung der Bevölkerung“ als Ziel.

Der „unzureichende Zugang zu Dienstleistungen

im Gesundheits- und Bildungsbereich“ in der An-

rainerbevölkerung in den Distrikten Serengeti

und Ngorongoro soll verbessert werden. Dabei

führt die KfW auf der Projektseite die TANAPA als

Projektträgerin, die bei der Implementierung der

Maßnahmen durch die ZGF unterstützt wird. Ne-

ben den Finanzierungsgeldern der KfW unter-

stützt die ZGF die Maßnahme zusätzlich mit einer

Million Euro aus ihrem eigenen Budget. Die��

Kernziele der Projekte umfassen unter anderem

den Aufbau sogenannter Wildlife Management

Areas und die Verbesserung der Management-

instrumente, Ausrüstung und Infrastruktur der

Serengeti Nationalparkverwaltung (SENAPA).

Zum Projekt III (Rettungsschirm für Biodiversität

in Tansania) nennt die KfW unter anderem die

„Durchführung partizipativer Landnutzungspla-

nung in den Dörfern der Anrainergebieten“ als

Projektinhalt. Projektbetreiber dieser Maßnah-

men sind die TANAPA und die TAWA, wieder in

Kooperation mit der ZGF. Ausdrücklich werden

die Bevölkerungen der Anrainerdistrikte des Se-

rengeti Nationalparks genannt, zu dem auch der

Ngorongoro-Distrikt gehört.��

Die ZGF nennt SENAPA, TANAPA, NCAA, TAWA

sowie das tansanische Ministerium für natürliche

Ressourcen und Tourismus als ihre Partner in

Tansania. Weiterhin arbeitet sie laut Website mit

lokalen Regierungsbehörden im Serengeti- und

Ngorongoro-Distrikt zusammen. Unklar ist, in-��

wiefern die ZGF dabei im Rahmen der Maßnah-

men, die Teil der KfW-Projekte sind, mit diesen

Organisationen zusammenarbeitet.

Die Bundesrepublik Deutschland ist somit ein

wichtiger Akteur im Naturschutz Tansanias. Deut-

sche Gelder, die über die KfW nach Tansania flie-

ßen, tragen zum Erhalt und der Ausgestaltung ver-

schiedener Naturschutzgebiete in Tansania bei.

Mit der ZGF ist eine erfahrene deutsche Natur-

schutz-NGO in der Nachfolge ihres Gründers

Bernhard Grzimek im Serengeti-Ökosystem aktiv.
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Ol Donyo Lengai, der von den Maasai als „Berg Gottes“ bezeichnete aktive Vulkan im Ngorongoro Gebiet

Foto: Nadja Grossenacher/GfbV
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rungen von Rindern und Vertreibungen durch die

sogenannte Field Force Unit, eine tansanische

Spezialeinheit der nationalen Polizeikräfte, die in

der Regel bei widerrechtlichen Demonstrationen

und Aufständen eingesetzt wird.��

1985 folgte dann ein Paradigmenwechsel: Das neu

geschaffene Ngorongoro Conservation and Deve-

lopment Project formulierte langfristige Ziele für

den Naturschutz im Gebiet und die Bedürfnisse

der Pastoralist*innen, allen voran den Maasai.��

Für die Maasai im Ngorongoro-Gebiet war das ein

Hoffnungsschimmer: „Ngorongoro was home, and

remained to be home, for the Maasai people.” -

Joseph Oleshangay

Doch eine Änderung des Wildlife Conservation

Acts im Jahr 2009 brachte zunehmend restriktive-

re Praktiken gegenüber den Maasai. Aktivitäten

innerhalb von Game Controlled Areas wurden be-

schränkt, Landwirtschaft und Weiden von Rin-

dern in weiten Teilen der NCA verboten. Seit��

dieser WCA-Reform kam es zu Konflikten um Land

zwischen der Regierung, Investoren und Maa-

sai. Bereits 2013 wurde die WCA-Novelle als��

menschenrechtswidrig kritisiert, da sie den be-

troffenen Maasai-Gemeinschaften das Beteili-

gungsrecht verweigerte sowie gegen ihr Recht auf

Wohnraum verstieß. Dadurch nehmen die Maa-��

sai-Gemeinschaften bereits seit einiger Zeit eine

kontinuierliche Verschlechterung ihrer Bezie-

hung mit der NCAA wahr:

“For the ten years or more than ten years nowa-

Ngorongoro Conservation Area

Die NCA ist eine WMA im Norden Tansanias,

östlich des berühmten Serengeti Nationalparks.

Das Ngorongoro-Gebiet ist als Multi-Use Area

ausgewiesen, deren über 8.000 km² Fläche auch

den Ngorongoro-Krater umfassen. Dieser ist das

weltgrößte Caldera, ein vulkanischer Kessel. Die

Multi-Use Area vereint Wildtiere und Maasai, die

in dem Gebiet traditionelle Weidewirtschaft ihrer

Rinder betreiben. Das Rift Valley, das als eine der

Wiegen der menschlichen Evolution gilt, behei-

matet mit der Olduvai Schlucht eine wichtige

archäologische Forschungsstätte. Seit 1979 ist

das Gebiet als UNESCO Weltkulturerbe gelistet.

Der Vorläufer des Ngorongoro Conservation Area

Acts, die Ngorongoro Conservation Area Ordinan-

ce, übertrug im Jahr 1959 die Verwaltung des

Gebiets an die NCAA. Diese bestimmt Zugänge,�	

Restriktionen sowie Genehmigungen einiger Ak-

tivitäten wie Kultivierung, Weiden von Rinderher-

den und die Gründung von Siedlungen und Hüt-

ten. Dabei sollen drei Ziele leitend sein:�


1. Die natürlichen Ressourcen der NCA zu schüt-

zen und zu entwickeln

2. Den Tourismus zu fördern

3. Die Interessen der Maasai zu schützen und zu

fördern��

In den Jahren 1974, 1975 und 1976 wurde die

NCA Ordinance jedoch fundamental geändert,

Vieh- und Landwirtschaft wurden im Ngorongoro-

Krater verboten, die Maasai aus dem Gebiet ver-

trieben. So kam es zu massenhaften Konfiszie-��

Konfliktorte in Tansania und
rechtliche Grundlagen
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days, it is like we create some kind of enmity

between Ngorongoro administration and the lo-

cal communities” - Anonymes Interview 13

Über die Zeit verliert die NCA somit zunehmend

ihren Multi Use-Charakter und die Freiheit der

Maasai-Gemeinschaften wird zunehmend einge-

schränkt. Somit werden sie aus einem Gebiet ver-

drängt, in dem sie seit Jahrhunderten semi-noma-

disch gelebt hatten.��

Loliondo

Loliondo ist ein 4.000 km² großer Bereich im Ngo-

rongoro-Verwaltungsdistrikt. Es grenzt im Osten

an den Serengeti Nationalpark, im Norden an die

NCA und im Süden an Kenia. Da es zahlreiche

Wildtierbestände beherbergt und das Gebiet

während der Migration der Wildtiere des Seren-

geti Nationalparks als Erholungszone gilt, war

Loliondo häufig im Gespräch, wenn es um eine

Ausweitung der Naturschutzgebiete ging. Die�	

Maasai-Gemeinschaften, die 1959 für die Ein-

richtung des Serengeti Nationalparks vertrieben

worden waren, kamen nach Loliondo wo andere

Maasai-Gemeinschaften bereits länger lebten.

Ihre neue Zwangs-Heimat wurde 1974 zu einer

Game Controlled Area (GCA) erklärt. Das beein-

trächtigte die Maasai-Gemeinschaften zunächst

kaum. Schließlich konnten sie unter dem damali-

gen WCA in GCAs nach wie vor Weidewirtschaft

betreiben. Die Familien konnten dort ihre Bo-�


mas bewohnen.

Veränderte Nutzungsrechte führten jedoch bald

zu Konflikten. Zum einen wurde 1992 in einem

1.500 km² großen Gebiet innerhalb Loliondos

eine Jagdlizenz an die Otterlo Business Corporati-

on (OBC) vergeben, die unter diesem Namen in

dem Gebiet interessierten Tourist*innen die Mög-

lichkeit bietet, Trophäenjagd zu betreiben. Dazu

wurden großzügige Annehmlichkeiten errichtet

wie etwa ein Flugplatz, mobile Telekommunika-

tionseinrichtung und andere luxuriöser Ausstat-

tung, die für die Trophäenjagd nützlich waren.��

Die Ankunft der OBC hat seitdem immer wieder zu

Konflikten geführt, da sie auf dem Weideland ak-

tiv ist, das die Maasai für ihre Rinderherden nutzen.

Die Konflikte wurden dadurch verschärft, dass

kurze Zeit später Teile dieses Landes als soge-

nanntes Village Land ausgewiesen wurden. Mit

dem Village Land Act von 1999 wurde es den

Dörfern in Tansania möglich, Landtitel von den

zuständigen Behörden zu erwerben, das dann

rechtlich als Dorfgebiet anerkannt wird. Das

Gesetz definiert dafür drei verschiedene Zonen:

Village Land, Reserved Land und General Land.

Village Land wird in der Gesetzesgrundlage de-

finiert als Land außerhalb des Reserved Land, das

von den Bewohnern seit mehr als zwölf Jahren vor

Inkrafttreten des Gesetzes regulär besetzt und

genutzt wird. Die Dorfsprecher, Village Leaders,

haben die notwendigen Dokumente erhalten, ob-

wohl ihr Land innerhalb der GCA liegt, das eigent-

lich kein Village Land beinhalten soll. Seither����,

kommt es wegen dieses rechtlichen Widerspru-

ches immer wieder zu Auseinandersetzungen in

dem Gebiet. Die tansanischen Behörden versu-

chen, die Maasai aus Loliondo zu vertreiben, wie

2017, als TANAPA-Ranger Bomas der Maasai nie-

derbrannten.

Mit der Novelle des WCA 2009 wurde der Rechts-

streit stillschweigend zu Ungunsten der Maasai

entschieden. Im Vergleich zur Fassung des WCA

von 1974 wurden sogenannte GCA speziell zum

Schutz der Wildtiere ausgewiesen und damit alle

menschlichen Aktivitäten verboten. Nur touristi-

sche Aktivitäten wie Wildtierfotografie oder Jagd

blieben erlaubt. Allerdings hätte der Minister��

für Umwelt und Tourismus innerhalb von zwölf

Monaten nach Inkrafttreten des WCA die Behör-

den konsultieren und die Liste aller GCAs auf ihre

mögliche Fortführung überprüfen müssen. Da-��

rüber hinaus verpflichtet Section 16.5 den Minis-

ter, sicherzustellen, dass GCAs kein Village Land

umfassen. Eine Reaktion des Ministers blieb je-��

doch aus.
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Als im Juni 2022 ein 1.500 km² großes Gebiet in

Loliondo namens Pololeti mit Grenzmarkierun-

gen als Naturschutzgebiet markiert wurde, pro-

testierten die ansässigen Maasai-Gemeinschaf-

ten gegen ihre drohende Vertreibung. Tansani-

sche Behörden schlugen die zunächst friedlichen

Proteste am 7. Juni 2022 gewaltsam nieder. Am��

17. Juni 2022 erklärte der Minister Pololeti zur

Game Controlled Area ohne die lokalen Autoritä-

ten zu konsultieren. Im Oktober 2022, vier Mo-��

nate nach den gewaltsamen Vertreibungen, er-

klärte Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan

das Pololeti-Gebiet per Dekret zur Game Reser-

ve. Die Anwesenheit der Maasai-Gemeinschaf-�	

ten wurde dadurch über Nacht illegal, da Game

Reserves lediglich touristische Aktivitäten zulas-

sen. Plötzlich durften die Maasai im Pololeti-Ge-

biet nicht mehr ihre Rinder weiden, ihre Bomas

galten als illegal. Ihr Leben war schlagartig un-

möglich.

Mehrere Gerichtsverfahren zum Pololeti-Gebiet

wurden seither vor dem High Court in Arusha ver-

handelt. Mit seinem Urteil vom 19. September

2023 hob das Gericht die Ministerialverfügung

“Game controlled area” means any area

declared to be a game controlled area by an

order made under section 16;

16.-(1) Subject to section 4(2) of the Land

Act, the Minister may, after consultation

with the relevant local authorities, and by

order in the Gazette, declare any area of

land in Tanzania to be a game controlled

area.

(2) The Minister may, by regulations in the

Gazette, provide for the management of

game controlled areas.

[…]

(4) The Minister shall, within twelve months

after coming into operation of this Act and

after consultation with the relevant autho-

rities, review the list of game controlled

areas for purposes of ascertaining poten-

tiality justifying continuation of control of

any of such area.

(5) For the purposes of subsection (4), the

Minister shall ensure that no land falling

under the village land is included in the

game controlled areas

(Nach Tanzania Wildlife Conservation Act

2022 (CAP. 283 R.E. 2022))

INFOBOX
“Game reserve” means any area declared

to be a game reserve by an order made

under section 14;

14.-(1) The President may, after consulta-

tion with relevant local authorities, and by

order in the Gazette, declare any area of

Tanzania to be a game reserve.

(2) The President may, by order in the

Gazette, apply any condition applicable to

a game reserve to any area of Tanzania and

upon such order being made the condition

specified therein shall apply to the area in

relation to which the order is made as if

such area were a game reserve, and any

contravention of such condition in or in

relation to such area shall be punishable

accordingly.

(Nach Tanzania Wildlife Conservation Act

2022 (CAP. 283 R.E. 2022))

INFOBOX
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zum Pololeti-Gebiet als Game Conservation Area

auf unter Verweis auf die mangelnde Konsultati-

on. Gleichzeitig bestätigte das Gericht, Loliondo

Game Controlled Area hat nie aufgehört zu exis-

tieren, obwohl der Minister das Fortbestehen nach

dem WCA 2009 nicht bestätigte. Das Gericht er-

klärte, dass der Minister seit 2009 keine GCAs

mehr auf Village Land deklarieren kann, die GCA in

Pololeti hätte somit das Village Land ausgenom-

men. Zugleich wurde die Ministerialerklärung�


Pololetis zur GCA durch die Präsidialerklärung auf-

gehoben. Zudem setzte der High Court in einem��

Beschluss vom 22. August 2023 die Präsidialver-

fügung zum Pololeti Game Reserve bis zu einer

endgültigen Gerichtsentscheidung außer Kraft.	�

Damit sind aus juristischer Sicht vorerst Ein-

schränkungen menschlicher Aktivitäten in dem

1.500 km² großen Pololeti-Gebiet wie das Weiden

der Rinderherden aufgehoben. Seit diesem Ur-	�

teil lassen Maasai-Hirten ihre Rinderherden wie-

der auf den dortigen Weideflächen grasen.

Änderung der Rechtsgrundlage und Rechtsprechung in Loliondo

1974: Loliondo wird zur Game Controlled Area erklärt.

1999: Nach dem Village Land Act werden Dörfer in Loliondo zu Village Land

rechtlich anerkannt.

2009: Eine Novelle des Wildlife Conservation Act wird beschlossen.

7. Juni 2022: Die Setzung der Grenzmarkierungen für das Pololeti-Gebiet beginnt.

Maasai protestieren und werden gewaltsam vertrieben.

17. Juni 2022: Der Minister für Umwelt und Tourismus erklärt das Pololeti-Gebiet zur

Game Controlled Area, weit nach der 12-Monats-Frist.

14. Oktober 2022: Präsidentin Samia Suluhu Hassan erklärt das Pololeti-Gebiet zum

Game Reserve.

22. August 2023: Die Präsidialerklärung des Pololeti-Gebiets zum Game Reserve wird

durch den High Court Arusha bis zu einem endgültigen Urteil aufge-

hoben.

19. September 2023: Die Ministerialerklärung des Pololeti-Gebiets als Game Controlled Area

wird durch den High Court Arusha aufgehoben. Gleichzeitig erklärt das

Gericht, Loliondo GCA hat nie aufgehört zu existieren, auch nach dem

Ausbleiben der Bestätigung durch den Minister.
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Sowohl in Loliondo als auch in Ngorongoro kommt

es im Schatten der restriktiven Umsiedlungspra-

xis zu schweren Menschenrechtsverletzungen an

den Maasai-Gemeinschaften durch die tansani-

sche Regierung, die im Folgenden thematisiert

werden. Während einer Feldforschung im März

2023 haben wir Interviews mit Maasai aus den

betroffenen Gemeinden in Loliondo und Ngoron-

goro gesammelt, darunter auch Village Chiefs,

Wortführer der Dörfer. Die Aussagen aus diesen

Interviews zeigen Menschenrechtsverletzungen

wie die Beschlagnahmung von Vieh. Diese halten

nach aktuellen Berichten seit der vorläufigen Auf-

hebung des Präsidialdekrets und des Minister-

dekrets zum Pololeti Game Reserve bzw. zur Po-

loleti Game Controlled Area an und verstoßen so-

mit gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Durch das

aktive Vorenthalten von sozialer Unterstützung

wie medizinischer Versorgung, Wasser und sani-

tären Einrichtungen in den Schulen werden die

Massai systematisch zum Verlassen ihrer seit

Jahrhunderten angestammten Gebiete gedrängt.

Jüngste Berichte deuten auf schwere Menschen-

rechtsverletzungen im Ngorongoro seit August

2023 hin. Willkürliche Verhaftungen, brutale Ge-

walt und Schläge bei Verhören zeigen das Ausmaß

der Gewalt, an der auch Ranger beteiligt sind.

Maasai werden gewaltsam bedroht, nicht mehr an

Protesten und Organisationstreffen gegen ihre

Umsiedlung teilzunehmen.

Versteigerung der Rinder in Loliondo

Maasai-Hirten aus der Region berichteten uns im

März 2023, dass seit der Ausweisung des Pololeti-

Gebietes als Game Controlled Area viele ihrer

Rinder beschlagnahmt und zur Versteigerung in

den Serengeti-Distrikt gebracht wurden. Die Be-

hörden bringen die beschlagnahmten Rinder zum

sogenannten Kleins Gate, einem Zugang zum Se-

rengeti Nationalpark, und verlangen hohe Sum-

men für die Auslösung der Rinder. Das Vieh wird

versteigert, wenn die Besitzer es nicht zurück-

kaufen können.	�

“When the livestock get into Pololeti game con-

trol area, they are being confiscated and they take

them to Serengeti national park because NCA has

no mandate to auction livestock. So they take

them to Serengeti national park to legalize the

process of auctioning.”	�

Eine Person bezeugte zudem die Beteiligung der

SENAPA, die mit Fahrzeugen die Kühe in den Se-

rengeti Nationalpark bringen:

“So there was another one who had 800 cows. So

they were auctioned, because the livestock here

has run away, so those game rangers, they take

cows and drive them to Serengeti. They started

holding the cows because of the conservation

laws, the National Park laws. […] For example, our

livestock, when the cows are heading or taking

the pasture, when the cows are heading or taking

the pasture, 10 km away from the National Park,

they were caught by the rangers, and then they

were driven to the National Park, because they

break the law. The rangers are only allowed to

feed the cows in the National Park. But in order to

capture them, they have to take them and put

them in a National Park, which is Serengeti, which

is near to the National Park. And then they can

capture them because the law is different in the

National Park. Yes, the law is different. And then

they claim that they found the cows in the

Menschenrechtsverletzungen
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National Park, and then they were still supposed

to give it back, but they do not even let them pay,

and then they sell them.“	�

Auch am 26. Oktober wurden erneut Rinder auf

Village Land konfisziert. Die Ranger fuhren die kon-

fiszierten Rinder anschließend in den Seren-geti

National Park und transportierten die Hirten mit

einem TANAPA-Fahrzeug zurück in deren Dorf.	�

Für die Maasai-Gemeinschaften sind die Rinder-

herden der Fluchtpunkt ihres Alltags. Die Rinder,

ihre Milch und Milchprodukte sind zugleich Nah-

rungsmittel und Handelsgut, das gegen andere

Nahrungsmittel getauscht wird.	�

„Yes, I can tell you they are so important because

we consider them as our banks, you know. We

consider them as everything in our life because if

maybe you want to get food, you must sell them

and then you can have money and then you can

purchase maize or rice and even this farm, you

know. And it is important because in our tradi-

tional or in our way of life, our business is looking

after cattle and the other goods […] So it is every-

thing in our life.”		

Durch Konfiszierung der Rinderherden, dem Kapi-

tal der Maasai-Gemeinschaften, treiben die Be-

hörden Maasai systematisch in die Armut. Viele

Maasai-Familien können sich daher den Schulbe-

such ihrer Kinder nicht mehr leisten: „Because of

that, many people have been so, so extremely

poor. Extremely poor. Their poverty rate increased

for a very short time. Within 10 months, so many

people have become poor. So many, so many.

Many children haven't come back to school be-

cause they don't have school fees.”	


Die beiden Gerichtsurteile vom August und Sep-

tember 2023, die den Zugang zum Pololeti-Ge-

biet vorläufig eingestellt haben, haben nichts da-

ran geändert, dass auch ganz aktuell Rinder der

Maasai widerrechtlich konfisziert und versteigert

werden. Wie Joseph Oleshangay, Maasai-Anwalt

und Träger des Menschenrechtspreises der Stadt

Weimar 2023, uns berichtet:

“In the last three days, however, the government

has been changing its strategy, several cars with

Tanzania people defence forces have been patrol-

ling the area and beating the young boys tending

the livestock. At least yesterday, the Ward Coun-

cilor for Arash Ward [ein Sprecher des lokalen Ge-

biets, Anm. C.H.] was arrested, taken to the bush/

forest area by the armies and severely beaten

before being released. He briefed me that, he was

asked why people are accessing the area and that

they themselves do not accord any weight to the

two Court Orders. Several other persons have

been beaten by militia group some with serious

injuries. As I write here, I have been informed, that

more than 1000 livestock have been seized at

Ololoskwan, close to a place where a dispute

arose on June 10th 2022. I am told the security

personnel are moving livestock in the direction of

either Serengeti National Park or Kleins Gate.”	�

Diese Konfiszierungen der Rinderherden versto-

ßen gegen die gerichtlichen Anweisungen des

High Courts aus Arusha und damit gegen tansani-

sches Recht.

Entzug der sozialen Unterstützung

in Ngorongoro

In der NCA verfolgt die tansanische Regierung seit

2019 eine Agenda zur Vertreibung der Maasai-

Gemeinden aus dem Gebiet, das ihnen als Aus-

gleich für die Vertreibung aus der Serengeti ver-

sprochen wurde. Dazu führt sie eine Kampagne
�

durch, die Mitbestimmungsmöglichkeiten, sozia-

le Dienstleistungen und Unterstützung für die

Maasai immer weiter einschränkt.

1994 wurde der Ngorongoro Pastoralist Council

(NPC) gegründet, der den Maasai als Kommunika-

tionsplattform diente, um Probleme und Bedürf-

nisse an die NCAA heranzutragen. In der Vergan-



21

genheit war es Aufgabe des NPC, die Schulbil-

dung der Kinder, die Armutsbekämpfung und die

allgemeine Entwicklung der Gemeinden voranzu-

treiben. So wurden auf Initiative des NPC mehrere

Schulen gebaut. Vor kurzem aber wurde jegliche

finanzielle Unterstützung für das NPC gestrichen.

Von mehreren Seiten wurde uns bestätigt, dass

das NPC seit 2022 aufgrund fehlender Finanzie-

rung vollständig handlungsunfähig ist.
�

Über das NPC hatten die Maasai-Gemeinschaften

in Ngorongoro eine gute Verbindung zum vorhe-

rigen NCA-Direktorium. Es wurden Wasserquellen

erschlossen, die wertvoll für die Maasai und ihre

Herden sind, um sie trotz des unbeständigen Kli-

mas mit Wasser versorgen zu können. Seit dem

Ende des NPC 2022 und den Ausschreitungen in

Loliondo kontrolliert die NCAA das Wasser, wie

uns berichtet wird. So gebe es einige Monate im

Jahr überhaupt kein Wasser:
�

“People are travelling like 50 kilometers follow-

ing water, 50 kilometers a day. You go all the day

you are searching for water. You wake up at 3am,

you travel and you come back again at 3pm to

your home place. You just go all day searching for

water because people are cutting off the water.”
�

Die Mittelzuweisungen der Verwaltung des Ngo-

rongoro-Distrikts an die NCAA blieben seit 2019

ungenutzt und wurden durch die tansanische

Regierung sukzessive gekürzt. Während die NCAA

Durchführungsgenehmigungen für Bauvorhaben

in Ngorongoro verweigerte, wurden durch die

tansanische Regierung allein im April 2022 fast

vier Milliarden Tansania-Schillinge (TZS), die für
�

Krankenhäuser und Schulen vorgesehen waren,

an andere Orte umgeleitet. Das passierte bei-

spielsweise mit einem Covid-19-Projektfonds,

dessen Mittel ursprünglich an die Grundschulen

in Endulen, Msigyo und Esere in der NCA gehen

sollten. Der Direktors des Ngorongoro-Verwal-

tungsdistrikts bat die Schulleiter der drei Grund-

schulen am 31.03.2022, diese Gelder an das Han-

deni District Council zu überweisen. Im Hande-
�

ni Distrikt liegt unter anderem Msomera, das Dorf

in das die Maasai aus Loliondo und Ngorongoro

umgesiedelt werden, wenn sie der Umsiedlung

zustimmen. 2022 strich die tansanische Regie-

rung solche Haushaltsmittel für die Ngorongoro

Conservation Area vollkommen. Inzwischen be-
�

kommt die Bevölkerung die Folgen dieser Ent-

scheidung zu spüren und leidet unter dem ge-

zielten Entzug von Dienstleistungen.

Die Gesundheitsversorgung ist aufgrund der Grö-

ße des Gebietes schwierig. Es gibt in der Region

zwar Krankenhäuser für die Massai, oft aber weit

weg von ihren Siedlungen. Der Flying Medical

Service (FMS), eine Organisation von Freiwilligen

in Arusha, kümmert sich seit 1983 aus der Luft um

die Gesundheitsversorgung. Mit Hilfe von zwei
	

Flugzeugen bietet die Organisation an, Schwer-

verletzte oder andere Notfallpatienten schnell in

Krankenhäuser außerhalb der NCA zu bringen.

Durch den Einsatz der Flugzeuge kann der FMS

auch entlegene Gebiete erreichen oder in Fällen

tätig werden, in denen ein Transport mit dem Auto

nicht möglich ist. So wird die medizinische Ver-

sorgung der Massai häufig vom FMS übernom-

men.

Seit April 2022 konnte der FMS offiziell nicht

mehr arbeiten, weil die tansanische Regierung ein

De-facto-Flugverbot verhängt hatte und die

notwendige Fluglizenz nicht erneuerte. Das be-

deutete eine drastische Verschlechterung der Ge-

sundheitsversorgung der Maasai-Gemeinden im

Ngorongoro. Erst am 27. August 2023 starb eine

schwangere Maasai-Frau, deren Anfrage auf Luft-

rettung die FMS nicht übernehmen konnten.

“She died just at the entrance gate of the hospital

in Arusha more than a day later. I believe her life

could have been rescued if the Medical Flying

Service had not been grounded by the govern-

ment. There are many cases of this nature and the

government shows no sign of listening.“



- Joseph Oleshangay
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Insgesamt führte das De-facto-Flugverbot zu Ver-

zögerungen bei Impfungen, erhöhten Risiken bei

Schwangerschaften, unkontrollierten Tuberkulo-

sefällen, Unterbrechungen bei der HIV-Versor-

gung sowie einer Unterversorgung von Säuglin-

gen HIV-positiver Mütter. Insgesamt kam es in den

etwa 18 Monaten seit Verhängung des Flugver-

bots zu einem Ausfall der Notfallversorgung. In

102 Fällen konnten lebensrettenden Maßnah-

men nicht durchführen werden.
� Während der

FMS zwischenzeitlich mit einer einmonatigen

Fluglizenz wieder seine Tätigkeiten aufnehmen

konnte wurde ein weiterer geplanter Versor-

gungsflug mit Medikamenten Ende September

durch den Ngorongoro District Medical Officer

erneut gestoppt. Eine vollständige langfristige

Aufnahme der Versorgungsleistungen des FMS

erscheint somit unwahrscheinlich.��

Neben der Notfallversorgung durch die FMS wird

auch die medizinische Versorgung über Kranken-

häuser eingestellt, beispielsweise in Endulen:

„That hospital, it is called Endulen. […] So I think

Endulen hospital has a relation with Lutheran. It is

a Lutheran church who introduced that for the

Maasai. And it is only a single hospital in Ngoron-

goro conservation area. And that all women and

men, for example, who need to go to get help

there, maybe pregnant or having small, young

babes, then they get help there. If not there, then

Karatu. You know how far is Karatu from here. But

unfortunately, last year, they started defunding

because there was a bonding agreement between

the church and the Tanzania government. So there

were government officials, doctors and other spe-

cialists who were working in that hospital. So they

started to engage with church and told them,

"How can we do with this hospital? We want to

diminish some services. We want to defund." And

as a result, their workers, the government workers,

were taken out. Now they are no longer there”.��

Eine weitere Aussage belegt das schrittweise Her-

unterfahren der medizinischen Versorgung im

Krankenhaus in Endulen, das seit 2018 nicht

mehr finanziert wird und keine Geburtshilfe mehr

anbietet. Wichtiges Personal sei versetzt und me-

dizinisches Gerät in andere Gebiete verlegt wor-

den. Für viele Leistungen müssten die Men-��

schen nun die NCA verlassen und im Nachbar-

distrikt Karatu medizinische Hilfe suchen.��

Die NCAA macht es für die Maasai absichtlich zur

Herausforderung, Baugenehmigungen für ihre

Wohnhäuser oder Gebäude für öffentliche Ein-

richtungen zu erhalten. Das ist problematisch, da

die Gebäude schrittweise verkommen und ohne

Instandhaltung langsam verfallen.

„So it is like that way. In some of the projects,

especially those villages around the Ngorongoro

plates, like a building maybe, even a hospital, it is

stopped because when you want to build you

must be given a permit from the conservator. So

because of this movement, this relocation now-

adays, they don't provide the people to access

those permits. So it seems like most of the pro-

jects are not moving inside the Ngorongoro

division”.��

In Gesprächen berichteten die Maasai über die

Probleme der Schulen vor Ort. In der NCA gibt es

etwa 28 Grundschulen und drei weiterführende

Schulen, aber die tansanischen Behörden teilen

den Maasai nun mit, dass ihre Grundbedürfnisse

wie Schulbildung nicht gedeckt werden können

und schränken die schulischen Angebote in der

Gegend weiter ein. Dieser Entzug von Schul-��

bildung zeigt sich auch in der Ausstattung der

Schulen. Eine Schule in Endulen mit etwa 1.900

Schülern hat gerade einmal drei Toiletten. Die

Einwohner haben bereits vor langer Zeit eine Bau-

genehmigung beantragt, doch die Behörden las-

sen sich außerordentlich lange Zeit:

“There is a ban from NCAA. They restricted per-

mission to build new toilets.” “They respond it��

on maybe June [after three months, note: C.H.]

that we are working on your permit. That's what
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happened to the school there, Andrew Lynn

School. It's a crime. You see? 1,906 children,

they're using three whole toilets”�	

Die Einschränkung medizinischer Dienstleistun-

gen wie Krankenhäuser, medizinische Versorgung

aus der Luft und der Abtransport medizinischer

Geräte gefährdet die Gesundheit der Maasai-Ge-

meinschaften. Den Gemeinschaften wird vorsätz-

lich lebenswichtige Unterstützung entzogen, auf

die sie sich bis dato verlassen konnten. Ganz be-

sonders sind Mütter und Kinder betroffen, denen

HIV-Medikamente vorenthalten wurden. Auch

Schwangeren und Müttern wurde medizinische

Versorgung verweigert. Durch die Einstellung des

FMS blieben viele Notfälle unversorgt.

Indem die NCAA den Maasai-Gemeinschaften

verbietet, die Schulen mit angemessenen Sanitär-

anlagen auszustatten, beraubt sie die Schüler*in-

nen einer angemessenen Versorgung ihrer

menschlichen Grundbedürfnisse. Durch die Re-

gulierung der Baugenehmigungen drängt die

NCAA die Maasai im Ngorongoro-Gebiet in eine

Abhängigkeit. Bereits ein vorheriger Umsied-

lungsplan des Ministeriums für Natürliche Res-

sourcen und Tourismus sah vor, bis 2027 40.000

Menschen freiwillig aus der NCA umzusiedeln,

ohne konkrete Alternativen für soziale Dienstleis-

tungen anzubieten. Der undatierte Plan, der�


spätestens 2021 entstand, zeigt die vergangenen

Pläne der tansanischen Regierung, die Maasai-

Gemeinschaften aus der NCA umzusiedeln. Die

Verweigerung der medizinischen und schuli-

schen Versorgung für die Maasai lässt daher eher

eine gezielte Vertreibungskampagne anstatt

freiwilliger Umsiedlung vermuten:

“They create problems and they use the created

problems to say we want to help these people. So,

no, from now, these people who are going, you

see there is a voluntary relocation from Ngoron-

goro to Msomera. That is not a voluntary reloca-

tion. Some people tend to go because they see

life is hard.”��

Die von außen kaum wahrnehmbare Vertreibung

der Maasai aus dem Ngorongoro-Gebiet bekom-

men die Betroffenen nicht nur deutlich zu spüren.

Ihnen wird offen gedroht, sie werde das gleiche

Schicksal wie die Maasai in Loliondo ereilen,

wenn sie sich der Umsiedlung nicht fügen.

Einschüchterungsversuche in Ngorongoro zur

Zeit der gewalttätigen Ausschreitungen in

Loliondo 2022

Während der gewalttätigen Vertreibungen im Juni

2022 wurden Maasai in Ngorongoro von NCA-

Wildhüter*innen mit der Androhung einge-

schüchtert, wie die Maasai in Loliondo erschos-

sen zu werden, wenn sie das Gebiet nicht frei-

willig verlassen. In diesem Klima der Feindselig-

keit wurden dann Gemeinschaftstreffen abgehal-

ten. Viele Maasai hatten Angst, zu den Konsulta-

tionstreffen zu erscheinen, um sich nicht selbst in

Gefahr zu begeben.���

"'Have you heard what happened to Loliondo?

Have you witnessed it on social media? How the

people were shot? If we finish what we want in

Loliondo, we'll do what we want in Ngorongoro

conservation area.' So we were intimidated in that

way. […] They said they will use the same force

that they're using. They will use a gun to intimi-

date or those people who are not ready to go to

move, they will be shot”.���

Für die Maasai in Ngorongoro blieb es nicht bei

diesen Einschüchterungsversuchen und dem

schrittweisen Entzug von Verwaltungsdienst-

leistungen, Wasserversorgung, Gesundheitsver-

sorgung und rechtlicher Teilhabe. Seit August

2023 wenden tansanische Sicherheitskräfte auch

in Ngorongoro willkürliche Gewalt gegen Maasai

an und bedrängen sie, wenn sie gegen die

Zwangsumsiedlungen und weiteren Repressalien

Widerstand leisten.
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Willkürliche Verhaftungen und

Einschüchterungsversuche gegen Protest

und Organisationstreffen

Wie aus Berichten hervorgeht, die Joseph Olesh-

angay dokumentiert hat, wurden Mitte August

2023 in der NCA 53 Menschen willkürlich ver-

haftet und für mehrere Tagen, teilweise Wochen

gefangen gehalten. Die Berichte der Inhaf-���

tierten hat Joseph Oleshangay als Menschen-

rechtsanwalt beim Legal and Human Rights

Centre in Tansania dokumentiert. Sie belegen,

dass die Verhaftungen mit der Zwangsumsied-

lung aus der NCA zusammenhängen. Einige Maa-

sai berichteten von gezielten Fragen, warum sie

nach wie vor nicht außerhalb von Ngorongoro

registriert sind. Andere wurden gefragt, ob sie���

jemals an Treffen von Personen teilgenommen

haben, die sich der Umsiedlung aus Ngorongoro

aktiv widersetzen.���

In Joseph Oleshangays Interviews berichten elf

Menschen, geschlagen worden zu sein. Einige

wurden mit Händen geohrfeigt, andere willkürlich

Verhaftete wurden von Polizisten mit Stöcken ge-

schlagen. Eine Person gab an mit dem Schaft einer

Pistole geschlagen worden zu sein. Eine Per-���

son berichtete von einer Verfolgungsjagd nach

ihrer Verhaftung, bei der die Polizisten aus dem

fahrenden Wagen heraus auf eine flüchtende Per-

son schossen.���

Die Behörden machen dabei keinen Unterschied

zwischen Volljährigen und Minderjährigen.��	

Auch ein 14-Jähriger wurde verhaftet, als er die

Rinderherde seines Vaters zu einer Wasserstelle

führte. Ein Großteil der Verhaftungen erfolgte��


durch die Polizei. An vielen waren allerdings auch

Ranger der NCA beteiligt, entweder als Beiste-

hende und Beobachtende, oder aktiv als verhaf-

tende Personen.���

In mehreren Fällen drangen Polizisten in Häuser

ein, um Zielpersonen zu verhaften. In mindes-���

tens einem Fall taten das auch Ranger.���

Eine Vielzahl der Verhafteten gab an, von der

Polizei zur Unterzeichnung vorgefertigter schrift-

licher Aussagen gedrängt worden zu sein, auch

der erwähnte 14-jährige Junge. Sie durften���

den Inhalt zuvor weder lesen noch prüfen.

Anfang September wurden zudem sechs traditio-

nelle Wortführer und ein Direktor einer lokalen

Gemeinde (Ward Councilor) verhaftet. Dieser���

wurde bedroht, weil er an einem Treffen zur Reno-

vierung der Schlafräume und Toiletten der Mäd-

chensekundarschule Ngorongoros teilgenom-

men hatte. Einer der traditionellen Wortführer���

wurde dabei mitten im Serengeti Nationalpark

verhaftet.���

Die Situation in Ngorongoro hat sich mit der Zeit

also drastisch verschlimmert. Nach den anfängli-

chen Kürzungen für die sozialen Dienstleistun-

gen durch die tansanische Regierung zeigt sie

nun ihr wahres Interesse: Sie möchte die Maasai

aus der NCA vertreiben und geht massiv gegen

alle vor, die sich mit politischen oder rechtlichen

Mitteln dagegen wehren. Seit August zeigt sich in

der NCA ein ähnliches Bild wie in Loliondo im Juni

2022: Die brutale Gewalt, die den Maasai in der

NCA seitdem entgegenschlägt, und an der nun

auch Ranger in der NCA wie auch SENAPA betei-

ligt sind, bedeuten eine drastische Eskalation.
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marginalisierte Gruppen“. TANAPA und ZGF,���

beide Projektpartner der KfW, sind in die anhal-

tenden Menschenrechtsverletzungen in Ngoron-

goro und Loliondo verstrickt. Diese betreffen die

besonders diskriminiert und marginalisierte

Gruppe der Maasai. Die Bundesrepublik Deutsch-

land trägt eine Mitverantwortung für diese Men-

schenrechtsverletzungen.

TANAPA

Entgegen eindeutiger Berichte bestreitet die���

Bundesregierung eine Beteiligung der TANAPA an

der Schießerei und den gewalttätigen Ausschrei-

tungen im Juni 2022 in Pololeti. In ihrer Antwort

auf eine Schriftliche Frage der Bundestagsabge-

ordneten Cornelia Möhring sagte die parlamenta-

rische Staatssekretärin des BMZ Dr. Bärbel Kofler

noch im Dezember 2022, dass der Bundesregie-

rung keine „Kenntnisse über Gewalttaten an den

Massai unter Beteiligung der Nationalparkbehör-

de (TANAPA)“ vorliegen.���

Auch in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der

MdB Cornelia Möhring untermauert die Bundes-

regierung im Mai 2023 diese Argumentation: „Der

Partner für die Projekte der Bundesregierung ist

die tansanische Nationalparkverwaltung Tanza-

nia National Parks (TANAPA). Die TANAPA hat in der

relevanten Region nur ein Mandat für Aktivitäten

innerhalb des Serengeti Nationalparks. Nach Infor-

mationen der Bundesregierung war TANAPA nicht

an der Grenzpfostensetzung oder an anderen Ak-

tivitäten außerhalb des Nationalparks beteiligt“.

Das vom Deutschen Bundestag beauftragte und

finanzierte Deutsche Institut für Menschenrechte

(DIMR) hat in der Vergangenheit die Verantwor-

tung der Bundesrepublik Deutschland für die Ein-

haltung der Menschenrechte in ihrer Entwick-

lungskooperation bei Naturschutzprojekten klar-

gestellt. Anhand des Fallbeispiels La Salonga Na-

tionalpark betont das DIMR, dass das Bundesmi-

nisterium für Entwicklungszusammenarbeit als

„Exekutiv-Organ der Regierung des Heimatstaa-

tes den Obligationen der Menschenrechtspakte

unterliegt, die Deutschland ratifiziert hat“. Zudem

unterliegt die KfW als staatliche Entwicklungs-

bank als „Teil der deutschen Exekutive“ ebenfalls

diesen Menschenrechtspakten.���

Die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschen-

rechte stellen in Leitlinie 4 die Zugehörigkeit von

„Entwicklungsorganisationen“ und „Entwick-

lungsbanken“ zu staatseigene Organisationen

(State-Owned Enterprises, SOE) klar. Die UN-��	

Arbeitsgruppe zu Menschenrechten, Multinatio-

nalen Unternehmen und anderen Wirtschaftsun-

ternehmen hat in einem Report von 2016 berich-

tet, dass die Vertragsstaaten im Rahmen der von

Ihnen ratifizierten Menschenrechtspakte für die

Menschenrechtsverletzungen staatseigener Or-

ganisationen verantwortlich sind.��


Die Bundesregierung betont, menschenrecht-

liche Prinzipien wie „Nichtdiskriminierung, Trans-

parenz und Rechenschaftspflicht [seien] bei ih-

rem Engagement im Naturschutz von zentraler

Bedeutung. Sie erforderten eine konsequente

Ausrichtung auf besonders diskriminierte oder

Deutschlands Rolle bei den
Menschenrechtsverletzungen
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Zudem stellt die Bundesregierung klar: „Die TA-

NAPA ist als Projektpartner der deutschen Ent-

wicklungszusammenarbeit dazu verpflichtet, die

[durch Gelder der Bundesregierung] beschafften

Fahrzeuge nur auf dem Gebiet des Serengeti Na-

tionalparks einzusetzen. Regelmäßige Fortschritts-

kontrollen haben keinen Hinweis auf Einsatz der

Fahrzeuge außerhalb des Parks ergeben“.���

Die TANAPA war jedoch unweigerlich bei der Kon-

fiszierung von Rinderherden im Pololeti-Gebiet

beteiligt, die mit dem Gerichtsurteil vom Septem-

ber ���� gegen die geltende Rechtsprechung des

High Court in Arusha verstoßen. Maasai berichten

uns von SENAPA-Rangern die an der rechtswidri-

gen Beschlagnahmung von Rindern auf Village

Land beteiligt waren, obwohl diese Gliederung der

TANAPA ausschließlich auf dem Gebiet des Se-

rengeti Nationalparks arbeiten sollte. Zudem wirkt

TANAPA an der Auktionierung der Rinderherden

mit. Denn weder TAWA, die rechtmäßige Auf-���

sicht im umstrittenen Pololeti-Gebiet, noch die

NCAA können die Versteigerung übernehmen:

“Yes, because it is only that according to the law,

it's only TANAPA who can have the mandate to

take that action of auctioning the livestock.”���

Das umstrittene Pololeti-Gebiet grenzt unmittel-

bar an den Serengeti Nationalpark. Wie mehrere

Berichte bezeugen, werden die Rinder durch die

Behörden in Serengeti versteigert, wenn es den

Maasai-Hirten nicht gelingt das Lösegeld dafür zu

zahlen:

“Those who are responsible, who are just catching

the livestock and taking to Serengeti are the ran-

gers from Serengeti. Because as we said, the

TANAPA is only the one who is responsible to take

the decision to auction or not auction the cows. So

the ones who are taking these cows to Serengeti

for final decision is the rangers who are just over-

seeing the Serengeti National Park.”���

Auch am 26. Oktober wurden erneut Rinder auf

Village Land konfisziert. Die Ranger fuhren die

konfiszierten Rinder anschließend in den Seren-

geti National Park und transportierten die Hirten

mit einem TANAPA-Fahrzeug zurück in ihr Dorf.

Die Hirten folgten ihrer beschlagnahmten Rinder-

herde am folgenden Tag in den Serengeti National

Park.���

Letztlich entscheidet der Direktor des National-

parks über die Versteigerung der konfiszierten

Rinderherden.

„So without them, without the director of the

concerned national park to give the directive that

this livestock should be auctioned, there is no-

thing that can be done without his final deci-

sion”.��	

Mit den Gerichtsurteilen vom 22. August 2023

und dem 19. September 2023 endete die Pololeti

Game Reserve, wodurch sämtliche Zugangsbe-

schränkungen für Maasai-Hirten und ihren Rin-

derherden im Gebiet vorläufig aufgehoben wur-

den. Dieser Sachverhalt wurde uns im persönli-

chen Austausch mit tansanischen Rechtsanwäl-

ten bestätigt. Die Behörden in Tansania, darun-��


ter TANAPA, müssen sich unverzüglich an gelten-

des Recht halten und den Maasai-Gemeinschaf-

ten den Zugang zu den Weidegründen ermögli-

chen.

Eindeutige Beweise widerlegen die Behauptung

der Bundesregierung, die TANAPA wäre nicht an

„anderen Aktivitäten“ beteiligt. Stattdessen zei-

gen sie eindeutig Aktivitäten der TANAPA im Polo-

leti-Gebiet. Durch die Beschlagnahmung und Ver-

steigerung der Viehbestände tragen die Ranger

zur Verarmung der Maasai-Bevölkerung im Gebiet

bei. Das steht in klarem Widerspruch zum tansa-

nischen Recht sowie rechtskräftigen Urteilen der

zuständigen tansanischen Gerichte. Die deutsche

KfW ist für diese Aktivitäten ihres Projektpartners

TANAPA mitverantwortlich, den sie im Rahmen

der Projekte im Serengeti-Ökosystem finanziell

unterstützt.
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ZGF Beteiligung in NCA

Auch die ZGF ist als Projektpartner der deutschen

KfW im Serengeti-Ökosystem aktiv. Sie ist betei-

ligt am Entzug der gesundheitlichen und schuli-

schen Dienstleistungen sowie der mangelhaften

Ernährungssituation der Maasai im Ngorongoro-

Gebiet.

In einem Interview 2023 wurde der damalige Spre-

cher der tansanischen Regierung Gerson Msigwa

gefragt, warum die sozialen Dienstleistungen in

Ngorongoro eingestellt würden. Er sagte explizit,

die Regierung wolle damit eine Massenvertrei-

bung aus Ngorongoro aktivieren. Dies wurde uns

neben einer Mail auch in einem persönlichen���

Interview im März 2023 bestätigt:

“One of the government spokesmen, he is called

Gerson Msigwa, the government spokesman, he

was speaking with the media, which is clubhouse

and several media and someone asking him the

question, why are you cutting social services with-

in the Ngorongoro conservation area? He said, we

are cutting these social services because our

stakeholders told us that these social services are

the problems, are the ones which make the masses

to stay comfortable within the area, they don't

want to relocate themselves. So the vernmentgo

now, from that time, the funds that are being allo-

cated for social services within the Ngorongoro

conservation area, they are transferred. Some of

them which is already disbursed to the develop-

ment centers like schools, hospitals, dispensaries,

they written the letter to those heads of those

centers and those institutions and tell them to

transfer those funding to the area that some of the

Maasai agreed to relocate themselves ”. ���

Dieser Aussage zufolge haben „Stakeholder“ der

tansanischen Regierung nahegelegt, die Versor-

gung mit sozialen Dienstleistungen zurückzu-

fahren und die dafür vorgesehenen Mittel in die

Gebiete zu überweisen, in die die Maasai zwangs-

weise umgesiedelt werden sollen.

Tatsächlich haben in einem Flächennutzungsplan

für die Mehrfachnutzung der NCA (Multiple Land

Use Management, MLUM) von 2019 mehrere

Stakeholder, die in der NCA aktiv sind, den Vor-

schlag geäußert, soziale Dienstleistungen im Ge-

biet zu reduzieren.

Als einer der erwähnten „Stakeholder“ hat die ZGF

an dem Dokument des MLUM im Jahr 2019 mit-

gewirkt. Sie wird dort in zwei Beiträgen als „Stake-

holder“ erwähnt. Einer dieser ZGF-Vorschläge,

dem auch indigene Gemeinschaften zugestimmt

haben, betrifft die Gefährdung der Ernährungs-

sicherheit und Verarmung der Bevölkerung. Hier

wird zudem die erneute Genehmigung von Haus-

bauten für die Maasai gefordert. Der zweiten For-

derung haben deutlich mehr Stakeholder zuge-

stimmt, darunter das nationale UNESCO-Commit-

tee und weitere politische Akteure. Das ist die

Forderung, die sozialen Dienstleistungen in der

NCA zu reduzieren und nach außerhalb der NCA

zu verlagern. Das Dokument nennt als Beispiel

Schulen. Die Zahl der Menschen und Rinder in

dem Gebiet sei auf ein akzeptables Minimum zu

reduzieren. Die ZGF taucht unter ihrem eng-���

lischsprachigen Kürzel FZS als Fürsprecherin auf.

Die ZGF unterstützt also die Reduzierung der so-

zialen Versorgung der Maasai in der NCA, um die

Zahl der Maasai und ihrer Rinder zu reduzieren.
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Dass die ZGF dem Dokument zufolge lokale Maa-

sai-Gemeinschaften zugleich unterstützt und ih-

nen sozialen Dienstleistungen entziehen möchte,

wirft Fragen zu ihrer Integrität auf.

In einer Stellungnahme vom Juni 2022 verneint

die ZGF jegliche technische, organisatorische oder

finanzielle Beteiligung an Vorfällen beim Pololeti-

Gebiet: „Wir sind nicht in Entscheidungen invol-

viert und sind nicht an der Errichtung der Grenz-

markierungen dort beteiligt.“ Zugleich erklärt die

ZGF ihre Verpflichtung „Hand in Hand mit den

Gemeinden und den Regierungsbehörden in die-

sem Gebiet zu arbeiten, um praktikable und nach-

haltige Lösungen zu finden“.���

Auch die Bundesregierung schreibt in ihrer Ant-

wort auf die Anfrage der Linken: „Die Berichte über

Der Ausschnitt des MLUM zeigt die Stakeholder-Namen, ihre Kommentare und Empfehlungen für die NCA

sowie die vorgeschlagenen Lösungen. Die ZGF ist zweifach beteiligt (grün hervorgehoben), u.a. mit der

Empfehlung die Sozialen Dienstleistungen, bspw. Schulen, außerhalb der NCA anzusiedeln.

Screenshot: MLUM 2019���



32

Menschenrechtsverletzungen beziehen sich auch

nicht auf ein Projektgebiet oder auf einen Pro-

jektpartner der deutschen Entwicklungszusam-

menarbeit“. Diese Darstellung ist nachweislich���

unzutreffend, da die ZGF somit in Ngorongoro und

in Loliondo erwiesenermaßen aktiv war.

Maasai in der NCA und Loliondo äußern erheb-

liche Bedenken an der Vertrauenswürdigkeit der

ZGF:

“Not the needs of the community. It is just as they

say, it is a top-down approach from the govern-

ment, the top leaders, what are they saying, what

are they said, and then they come to the com-

munity. And they will never come to the commu-

nity directly to see what is facing them, what is the

challenge over there. No.”���

“So what now Frankfurt Zoological Society is

trying to do is to legalize that process so that the

government can get this land use certificate to

bring it to court to say that the community agreed

this land to be demarcated for conservation.

Something that is contrary to our policies, is

contrary to the people willingness. So it is very,

very, very, very unsubstantial for them to parti-

cipate.”��	

“Right now, Frankfurt Zoological Society is lobby-

ing the government to undertake a land use plan

after that land has been taken. So they are doing a

land use plan to create land uses. But what we

know they want is another conservation area be-

sides what they have taken already.”��


“Frankfurt Zoological Society, they are always,

they always have these projects on the Serengeti

ecosystem. The Serengeti ecosystem, it is also

within our villages, within our villages because it

is within Ngorongoro, it is within Loliondo. It is

also within other villages that are on the side of

Serengeti on the other side. And, and this, it is

also, we have also seen, even in this, in this

Loliondo, Loliondo, what do you call it, in this

Loliondo, the government took a land without en-

gagement of the community. But Frankfurt Zoolo-

gical Society are coming to legalize that part that

have been taken without engagement of the com-

munity, without cross-checking what their process

to take this land. But also this projects for Seren-

geti ecosystems, they always attracting, grabbing

more land by saying this is a wildlife corridors. This

village supposed not to be here.[…]”.���

“Then, on Friday, Friday last year, last week, there

was a land review, that now justifies the annexa-

tion of the Pololeti. It was conducted on Thursday

and Friday, financed by Frankfurt [Zoological

Society]. And you have the pictures of that guy

who led Frankfurt [Zoological Society], was in

Loliondo on Thursday and Friday. And it's the

second, they did the first in March. Then, the other

on Friday last week. Frankfurt [Zoological Society]

financed it.“���

Zugleich war die ZGF nachweislich organisato-

risch an Treffen beteiligt, in denen ein Landnut-

zungsrahmenplan für den Ngorongoro Distrikt er-

stellt worden ist. Das widerlegt die Behauptung

der Bundesregierung, Projektpartner der KfW wie

TANAPA und ZGF seien nicht in den umstrittenen

Gebieten aktiv. Die ZGF organisierte die Sitzung

mit dem Ziel, die Landnutzung im Distrikt, der die

NCA und Loliondo miteinschließt, neu zu regeln.

Dieser Distriktlandnutzungsrahmenplan (District

Land Use Framework Plan, DLUFP) würde den

Landraub im Namen des Naturschutzes in der

NCA und Loliondo legalisieren und die men-

schenrechtswidrige Vertreibung der Maasi aus

ihren angestammten Gebieten legitimieren. Alle

lokalen Autoritäten (Ward Councilor) haben sich

gegen diesen neuen Rahmenplan ausgesprochen

und die ZGF hat die Beteiligung am DLUFP zum

September 2023 eingestellt. Dabei berichten���

uns mehrere unabhängige Quellen, die ZGF habe

noch im März 2023 mindestens zwei Treffen für

den DLUFP organisiert:

“For example, when you take even this, this
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Loliondo landgrab, you know, in the last, in the

last two weeks they had two meetings, which is

facilitated by Frankfurt Zoological Society. They

facilitated this meeting to have a land use plan

within the land that is already in conflict, but it is

the land that is being already taken by the govern-

ment without involvement of the community.”���

“But also they facilitate some government meet-

ings concerning the issue, what they can do to

chase out the livestock over there ”. ���

Diese Äußerungen verdeutlichen, wie nachhaltig

beschädigt die Beziehung zwischen der ZGF und

den Maasai-Gemeinschaften in Loliondo und

Ngorongoro ist. Sie geben Anlass zu erheblichen

Zweifeln an der Eignung der ZGF – sowohl für

technische Unterstützung bei der Implementa-

tion der Projekte der KfW vor Ort als auch bei der

Lösungsfindung mit den ortsansässigen Maasai-

Gemeinschaften. Denn das würde ein Vertrauens-

verhältnis erfordern, das offenkundig nicht be-

steht. Die tieferen Gründe hierfür mögen in der

Geschichte von Bernhard Grzimek und der ZGF im

Serengeti-Ökosystem liegen, die immer wieder

mit Vertreibungen der Maasai einher ging.

“We see Frankfurt as one of our enemies. […]

Because what Frankfurt is doing, instead of sup-

porting the existence of pastoral communities,

they want to expand the national parks.”���

Die Afrikanische Charta der Menschenrechte und

der Rechte der Völker (ACHPR), die die Republik

Tansania unterzeichnet hat fordert in ihrer Reso-

lution 224, die unabhängigen, sozialen und men-

schenrechtlichen Einflüsse zu analysieren und

die freie, informierte und vorherige Zustimmung

(free, prior and informed consent, FPIC) zu ge-

Die menschenrechtlichen
Pflichten der Bundesrepublik
Deutschland und
der Republik Tansania

Die Bundesrepublik Deutschland ebenso wie die

Republik Tansania sind als Unterzeichner der

internationalen wie regionalen Menschenrechts-

pakte verpflichtet, sich an deren rechtliche

Grundlagen zu halten. Das betrifft insbesondere

die nachfolgend genannten menschenrechtli-

chen Pflichten:���
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währleisten, wobei der Schwerpunkt auf Frauen

und den Gewohnheitsrechten indigener und lo-

kaler Völker legt. Dies betrifft insbesondere���

die tansanische Regierung, die die Afrikanische

Charta der Menschenrechte und der Rechte der

Völker einhalten muss.

Die tansanische Regierung ist als Unterzeichner-

staat von Menschenrechtsverträgen wie dem In-

ternationalen Pakt über bürgerliche und politische

Rechte (ICCPR) verpflichtet, das Recht auf Leben

und körperliche Unversehrtheit zu gewährleisten

(Art. 6, 9 ICCPR). Dieses Recht hat die tansanische

Regierung verletzt, indem sie Genehmigungen für

die Flying Medical Service (FMS) verschleppt

hat.��	

Darüber hinaus verletzt die tansanische Regie-

rung in Loliondo das Recht der Maasai auf Betei-

ligung an öffentlichen Verfahren (Art. 25, ICCPR).

Von indigenen Völkern ist immer das freie, vor-

herige und informierte Einverständnis FPIC ein-

zuholen. Der UN-Sonderberichterstatter zu den

Rechten indigener Völker empfiehlt in seinem Be-

richt vom Juli 2022, Naturschutzgebiete nur dann

in Indigene Territorien auszuweiten, wenn indige-

ne Völker ihren FPIC gegeben haben. Mit den��


willkürlichen Verhaftungen von Maasai nach ih-

ren friedlichen Protesten gegen die Regierung im

August 2023 verletzt die tansanische Regierung

Art. 21 ICCPR, der friedliche Versammlungen

schützt, wo immer sie stattfinden. Solche Ver-

sammlungen können alle Formen annehmen, ein-

schließlich Demonstrationen, Proteste und Ver-

sammlungen. Darüber hinaus verstößt die Regie-

rung gegen , der allen Men-Artikel 9 des ICCPR

schen das Recht auf Sicherheit und Freiheit vor

willkürlicher Verhaftung garantiert.���

Mit der Aussetzung der medizinischen Versor-

gung durch den FMS, der besonders schwangere

Frauen betrifft, verstößt die tansanische Regie-

rung gegen Artikel 12 der Konvention zur Elimi-

nierung der Diskriminierung von Frauen. Dieser

verlangt von den Vertragsstaaten, alle Maßnah-

men zu ergreifen, um die Diskriminierung von

Frauen im Bereich des Gesundheitswesens zu be-

seitigen, und schreibt in vor, dass die fürAbsatz 2

Frauen im Zusammenhang mit einer Schwanger-

schaft relevanten Dienstleistungen zu gewähr-

leisten sind. Sie müssen kostenlos zur Verfügung

gestellt werden, wenn dies notwendig ist.���

Indem sie dem FMS die Arbeit unmöglich macht,

verstößt die tansanische Regierung auch gegen

Art. 24 der UN-Kinderrechtskonvention. Dieser for-

dert die Staaten auf, keinem Kind das Recht auf

medizinische Versorgung (Abs. 1)vorzuenthalten .

Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, „die volle

Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten

und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um

(a) die Kindersterblichkeit zu verhüten und (b) al-

len Kindern die erforderliche ärztliche Betreuung

zu sichern“.���

Weiterhin betont der Sonderberichterstatter zu

den Rechten indigener Völker, dass Länder offi-

zielle Landesbesuche in Sonderfällen annehmen

sollen, um die Untersuchung mutmaßlicher Men-

schenrechtsverletzungen in Weltkulturerbestätten

und anderen Naturschutzgebieten zuzulassen.���

Zudem verstößt die tansanische Regierung gegen

No. 9 der Guiding Principles on Internal Displace-

ment, wonach Staaten unter einer besonderen

Verpflichtung stehen, indigene Völker und Min-

derheiten, Bauern, Pastoralist*innen und andere

Gruppen mit einem besonderen Bezug zu ihren

Ländereien vor Vertreibung zu schützen.���

Im Rahmen der UN-Menschenrechtspakte sind

zudem Deutschland und Tansania verpflichtet,

sich an deren rechtlich bindende Vorgaben zu

halten. Das betrifft sowohl die tansanische Re-

gierung als auch mittelbar die Bundesregierung

durch ihre Tätigkeit in der Entwicklungszusam-

menarbeit. Das DIMR hat die besondere Sorgfalts-

pflicht hervorgehoben, die in der bilateralen Ent-

wicklungszusammenarbeit und insbesondere bei

Naturschutzprojekten gilt. Die Bundesrepublik ist
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daher verpflichtet, auch in Drittstaaten auf die

Einhaltung der Menschenrechtspakte zu achten,

wenn sie dort Projekte im Naturschutz unterstützt

oder durchführen lässt. Das gilt insbesondere���

für die ZGF, die durch ihren Beitrag zum MLUM an

der Einstellung der sozialen Versorgung in Ngo-

rongoro mitbeteiligt und durch die Organisation

der Sitzung des DLUFP mitverantwortlich ist.

Insbesondere das Bundesministerium für Ent-

wicklungszusammenarbeit ist als Exekutivorgan

der Bundesregierung nach Säule I der UN Guiding

Principles on Business and Human Rights Träger

der Staatlichen Sorgfaltsverantwortung. Durch���

die Beteiligung der ZGF als Projektpartner der

KfW im Serengeti-Ökosystem und der TANAPA als

Vermittler der Auktionierung von Rindern in Se-

rengeti Nationalpark trägt die Bundesrepublik

Deutschland eine Mitverantwortung für die Ein-

haltung der Menschenrechte.

Die Republik Tansania und die Bundesrepublik

Deutschland haben zudem den Wirtschafts- und

Sozialpakt (ICESCR) unterschrieben. Dieser ver-

pflichtet die Vertragsstaaten, einen angemesse-

nen Lebensstandard zu garantieren und grundle-

gende Leistungen für Nahrung, Unterkunft, Was-

ser- und Sanitäranlagen, Gesundheit und Bildung

zu erbringen . Die Kom-(Art. 11, 12, 13 ICESCR) ���

mission über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte erinnert in ihrem General Comment

No. 14, dass das „Recht auf Gesundheit inklusiv ist

und sich nicht nur auf den Zugang zu zeitgemäßer

und angemessener Gesundheit beschränkt, son-

dern sich auch auf die weiteren Hintergründe von

Gesundheit bezieht, wie sicheres und trinkbares

Wasser und Sanitäranlagen, sowie einen ausrei-

chenden Nachschub an Nahrung, Unterkunft und

gesunde Wohn- und Umgebungsumstände“.��	

Zudem enthalten sowohl und derICCPR ICESCR

jeweils in Artikel 2 das „Prinzip der Nicht-Diskri-

minierung“, das Vertragsstaaten Rechteinhabern

und Gemeinschaften gewährleisten müssen.��


Die Republik Tansania sowie die Bundesrepublik

Deutschland haben das Abkommen gegen Rassen-

diskriminierung (CERD) unterschrieben. -Vertrags

parteien müssen sicherstellen, dass “members of

Indigenous peoples have equal rights in respect of

effective participation in public life and that no

decisions directly relating to their rights and inte-

rests are taken without their informed consent”.���

Sowohl Deutschland als auch Tansania haben

2007 für die Erklärung der Vereinten Nationen über

die Rechte indigener Völker (United Nations Decla-

ration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP)

gestimmt, die die verbindlichen Rechte der be-

sonderen kulturellen, historischen, sozialen und

wirtschaftlichen Situation indigener Völker her-

vorhebt. Insbesondere der UNDRIP stelltArtikel 7

das Recht auf Leben, körperliche und geistige

Unversehrtheit, Freiheit und Sicherheit indigener

Menschen klar. Bezüglich des Eigentums an���

Land und natürlichen Ressourcen betont Artikel

26 das Recht indigener Völker auf Land, Territorien

und Ressourcen, die sie „traditionell besessen, be-

setzt, anderweitig genutzt oder erworben“ haben

und hebt die rechtliche Anerkennung angesichts

der Gewohnheiten, Traditionen und der Landnut-

zung betroffener indigener Völker hervor.���

In Anlehnung an die von Deutschland ratifizierte

ILO -Konvention, betont ,169 UNDRIP-Artikel 10

dass „indigene Völker nicht gewaltvoll von ihren

Ländern und Territorien vertrieben werden sollen.

Eine Umsiedlung darf niemals ohne FPIC erfolgen,

sowie nur nach angemessener Kompensation und

mit der Möglichkeit der Rückkehr.“ ���
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X Werden Sie ihrer demokratischen Verantwor-

tung als Kontrollinstanz für die staatlichen Na-

turschutzbehörden SENAPA, TANAPA, TAWA

und den Strafverfolgungsbehörden gerecht.

Stoppen sie mit sofortiger Wirkung die straf-

rechtliche Verfolgung von Maasai in Ngoron-

goro und Loliondo.

X Stellen Sie sicher, dass es zu keinen weiteren

willkürlichen Verhaftungen in der Ngorongoro

Conservation Area kommt.

X Ermöglichen Sie den Maasai-Gemeinschaften,

ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrzu-

nehmen, um ihre Menschenrechte einzufor-

dern.

X Erarbeiten Sie einen Plan, um in Kooperation

mit den Maasai Tourismus, Naturschutz und

Pastoralismus zu ermöglichen.

X Erkennen und stärken Sie dabei die politische

Repräsentation der Maasai-Gemeinschaften,

wie das PINGOs Forum und das Ngorongoro

Pastoralist Council in Tansania, um ihre politi-

sche Teilhabe als Indigene Gemeinschaft stär-

ker zu verankern.

X Ermöglichen Sie bei der geplanten Reise des

UN-Sonderberichterstatters für die Rechte in-

digener Völker dessen unabhängige Untersu-

chungen in den Gebieten Ngorongoro und Lo-

liondo auf der Basis seines Mandates.

an die tansanische Regierung:

Die tansanische Regierung muss verbindliche UN-

Menschenrechtspakte einhalten und die Rechte

indigener Völker respektieren. Naturschutzinter-

essen und ökonomische Begierden dürfen nicht

zulasten der Menschenrechte gehen. Daher for-

dern wir von der tansanischen Regierung:

X Erkennen Sie die Maasai als Indigene Gemein-

schaft an.

X Respektieren Sie die traditionellen Landrech-

te, die den Maasai als indigene Gemeinschaft

zustehen.

X Konsultieren Sie die Maasai-Gemeinschaften

bei zukünftigen Umsiedlungen in Überein-

stimmung mit den Prinzipien des freien, vor-

herigen und informierten Konsenses (engl.:

Free Prior Informed Consent, FPIC).

X Ermöglichen Sie bereits nach Msomera umge-

siedelten Maasai-Gemeinschaften die Rück-

kehr auf ihr angestammtes Territorium

X Halten Sie sich an die Anordnung des High

Court Arusha und stellen sie unverzüglich

sämtliche Konfiszierungen von Rinderherden

der Maasai im Loliondo-Distrikt ein.

X Beenden ie sofort die gewaltvolle Umsied-S

lung der Maasai in Ngorongoro und stellen sie

die finanzielle Förderung für die sozialen

Dienstleistungen in der Ngorongoro Conser-

vation Area wieder her.

Unsere Forderungen
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an die Bundesregierung:

Die tansanische Regierung verstößt mit ihrer ge-

waltsamen Vertreibungskampagne gegen Maasai

in Ngorongoro und Loliondo wie berichtet gegen

eine Vielzahlvölkerrechtlicher Konventionen. Sie

verstößt gegen die besonderen Schutzpflichten,

die ihr gegenüber marginalisierten und indigenen

Gruppen obliegen und verletzt damit internatio-

nale Menschenrechtsstandards. Die Bundesre-

gierung bekennt sich in der Ratifizierung der völ-

kerrechtlichen Konventionen der UNDRIP und der

ILO 169-Konvention zur Achtung der Rechte in-

digener Völker. Sie erkennt dort die besondere

Beziehung indigener Gemeinschaften zu ihrem

Land an.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat die

besondere Sorgfaltspflicht von Ursprungsstaaten

in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit

und besonders bei Naturschutzprojekten hervor-

gehoben. Es betont die damit einhergehenden

staatlichen Verpflichtungen, die durch Menschen-

rechte in den Ursprungs- wie auch den Partner-

staaten entstehen.���

Aufgrund der Verflechtung deutscher Entwick-

lungs- und Naturschutzpolitik fordern wir von der

Bundesregierung folgendes:

X Gewährleisten Sie bei den implementieren-

den Projektpartnern der bilateralen Entwick-

lungszusammenarbeit die Einhaltung der

Menschenrechte im Partnerland.

X Machen Sie die Budgetpläne gegenüber den

Maasai-Gemeinschaften und ihren rechtlichen

Vertretern transparent. Dieser lange geforder-

te Zugang ist notwendig, um präzise nachvoll-

ziehen zu können, zu welchen Aktivitäten die

Gelder innerhalb der Projekte fließen.

X Überprüfen Sie grundsätzlich Ihre Kooperation

mit der TANAPA, die in den vergangenen Jahren

zunehmend paramilitärisch und gewalttätig

gegen Maasai agiert. Beachten Sie dabei unse-

re Beweise, die belegen, dass TANAPA in die

Menschenrechtsverletzungen verwickelt und

somit in den Konfliktgebieten aktiv ist.

X Sollten die tansanischen Behörden weiterhin

Maasai-Gemeinschaften gewalttätig vertrei-

ben, muss das BMZ seine Zahlungen an die

TANAPA einstellen, die an Verstößen gegen die

Rechtsstaatlichkeit und der Gewalt gegen die

Maasai mitverantwortlich ist. Das tat die Bun-

desregierung 2019 beim WWF, nachdem

schwere Menschenrechtsverletzungen im Zu-

sammenhang mit Naturschutz im Salonga Na-

tionalpark im Kongo bekannt wurden und 2022

bei der kongolesischen Naturschutzbehörde

ICCN, die an Menschenrechtsverletzungen im

Kahuzi-Biéga Nationalpark beteiligt war.

X Setzen Sie sich für den unabhängigen Besuch

des UN-Sonderberichterstatters für die Rechte

Indigener Völker, Francisco Cali Tzay in Ngo-

rongoro und Loliondo auf der Basis seines

Mandates ein.

X Stoppen Sie bis auf Weiteres sämtliche finan-

ziellen Mittel für das Engagement der ZGF im

Serengeti-Ökosystem. Die Maasai-Gemein-

schaften misstrauen der ZGF. Erst, wenn das

Vertrauen der Maasai-Gemeinschaften in die

Partnerorganisationen der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit wiederhergestellt ist,

ist diese Zusammenarbeit wieder möglich.

an die Kreditanstalt für Wiederaufbau:

Wie das DIMR bestätigt hat, unterliegt auch die

KfW menschenrechtlichen Verpflichtungen. Wir

fordern Sie daher auf, sich in ihrer Entwicklungs-

zusammenarbeit in den Projekten im Serengeti-

Ökosystem an die von der Bundesrepublik

Deutschland unterzeichneten und ratifizierten

Menschenrechtspakte zu halten:
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X Gewährleisten Sie bei den implementieren-

den Projektpartnern der bilateralen Entwick-

lungszusammenarbeit die Einhaltung der

Menschenrechte im Partnerland.

X Machen Sie die Budgetpläne gegenüber den

Maasai-Gemeinschaften und ihren rechtlichen

Vertretern transparent. Dieser lange geforder-

te Zugang ist notwendig, um präzise nachvoll-

ziehen zu können, zu welchen Aktivitäten die

Gelder innerhalb der Projekte fließen.

X Stellen Sie einen expliziten Minimalstandard

für Projekte im Naturschutz auf, der die häu-

figsten menschenrechtlichen Risikofaktoren

berücksichtigt und zugleich Gründe für einen

Beteiligungsstopp definiert.

X Frieren Sie sämtliche Aktivitäten im Serengeti-

Ökosystem ein, bis ausgeschlossen ist, dass

die Kreditanstalt für Wiederaufbau dort Men-

schenrechtsverletzungen mitfinanziert.

an die Zoologische Gesellschaft Frankfurt:

In Anbetracht der langen Geschichte der ZGF und

ihres Gründers Bernhard Grzimek im Serengeti

Ökosystem sowie aufgrund ihres Beitrags zu ver-

gangenen gewaltsamen Vertreibungen der Maa-

sai aus ihren Heimatgebieten fordern wir:

X Werden Sie ihrer historischen und zeitgenössi-

schen Verantwortung gerecht und behalten

Sie den Beteiligungsstopp am Landnutzungs-

rahmenplan (DLUFP) in Ngorongoro und Loli-

ondo bei.

X Gewährleisten Sie in der Zusammenarbeit mit

Projektpartnern die Einhaltung der Menschen-

rechte.

X Optimieren Sie dazu die Nachvollziehbarkeit

der Geldmittelverwendung für spezifische

Maßnahmen innerhalb der Projekte. Machen

Sie diese detaillierten Informationen transpa-

rent und öffentlich einsehbar.

X Beenden Sie bis auf Weiteres die Zusammen-

arbeit mit SENAPA, TANAPA und TAWA im

Serengeti-Ökosystem. Jede weitere Koopera-

tion muss die Einhaltung der Menschenrechte

innerhalb der Zuständigkeiten der Behörden

unabdingbar voraussetzen.

X Zeigen Sie den Maasai-Gemeinschaften ge-

genüber Anerkennung. Informieren Sie die

Maasai proaktiv und konsultieren Sie sie bei

zukünftigen Plänen vorab und unabhängig von

den Akteuren der tansanischen Regierung.

X Stellen Sie die Beachtung des freien, vorheri-

gen und informierten Konsenses (engl.: Free

Prior Informed Consent, FPIC) der Maasai bei

ihren Beteiligungen an Landnutzungsrahmen-

plänen und ihren Empfehlungen sicher.

X Konsultieren Sie die Maasai-Gemeinschaften

als neutraler Partner und in einem bedro-

hungsfreien Rahmen.

X Erarbeiten Sie ein angemessenes Menschen-

rechtskonzept, das Mindeststandards für eine

Projektbeteiligung im Naturschutz deutlich

macht.
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Landkarten
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Karte Tansania
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